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Merſeburg. (DOffizielle Mittheilung.)
Allgemeine Feld-Polizei- Ordnung (Fortſetzung).

Jm Betreff der Flurſchützen verordnet der 9. 22. des Ge-
ſetz-Entwurfes:

die Gemeinde kann beſchließen daß fur den ganzen Gemein-
debezirk oder fur einzelne Theile deſſelben Feldhuter beſtellt
werden denen die Beaufſichtigung und Sicherung der Gär-
ten, Aecker, Wieſen und deren Fruchte gegen Entwendung
und ſonſtige Beſchädigungen, ſo wie die Verfolgung, Pfan-
dung und Anzeige der Beſchädiger obliegt.

Die zu Feldhuütern Erwählten müſſen jedoch Behufs der
Beurtheilung ihrer Tuchtigkeit zu dem Geſchäfte, der Orts-
polizei Behörde zur Beſtätigung vorgeſtellt und können,
wenn ſie dieſe Beſtätigung erhalten haben auf den Antrag
der Gemeinde eidlich verpflichtet werden.

Iſt letzteres geſchehen, ſo ſind dergleichen Feldhüter in
Anſehung ihrer Glaubwurdigkeit öffentlichen Beamten gleich
zu achten.

Der Stände- Ausſchuß hat hierzu bemerkt und proponirt:
Ruſtige, muthige, getreue Feldhuter ſind die hauptſaäch-
lichſte Bedingung der Sicherheit der Flur, mit deren Zu-
ſtänden und Verhältniſſen dieſelben genau bekannt ſein müſ-
ſen. Daher iſt uns die vorbehaltene Prüfung und geſtattete
Vereidung willkommen.

t a) Es ſind Fälle bekannt, daß Gemeindeverſammlungen,
weil die Mehrzahl der Ordnung Wachſamkeit gegen Ver-
gehen und Beſchaffung des Bedarfs nicht ernſtlich genug
zugewandt war, ſich gegen die Anſtellung von Feldhütern
geſtraäubt haben. Da dieſe eine nothwendige Polizei Jn-
ſtitution fur die Grundbeſitzer ausmacht, ſo iſt der Be-
ſchluß zur Anſtellung der Flurhuter nicht. lediglich von der
Gemeinde abhängig zu machen, ſondern der Anfang die
ſes 9. ſo zu faſſen:

die Ortsbehöorde kann nach Anhoöörung der Gemeinde
oder Grundbeſitzer mit Genehmigung der Polizei Obrig-
keit beſchließen, daß c.

b) Da wo Flurdiener vorhanden ſind bewendet es, wie
ſich von ſelbſt verſteht, im Betreff der Gehaltsbeſchaffung
und Verbeſſerung beim Herkommen. Werden aber neue
Feldhuterſtellen errichtet, ſo haben die Grundbeſitzer nach
dem Maagßſtabe des Localſtatuts oder Receſſes die Beſol-
dung aufzubringen.

c) Den nicht im Gemeindeverbande befindlichen Gutsherr-
ſchaften ſteht die Befugniß zu eigene Feldhuüter anzuſtel-
len und vereiden zu laſſen.

Jn der von 70 Mitgliedern beſuchten öten Plenar Ver-
ſammlung am 17. Februar a. C. entſpann ſich über dieſe An
gelegenheit, nachdem der Referent die Grunde des Geſetzes
Entwurfes und des Ausſchuß- Gutachtens dargelegt hatte, eine
lebhafte Diescuſſion. Das Landtags Protokoll lautet im Aus-
zuge zu 22. wie folgt:

Von vielen Seiten ſprach man ſich dahin aus: wie die
Anſtellung von tüchtigen Feldhütern das einzige Mittel ſet,
um die ſo häufig vorkommenden Felddiebſtähle und anderen
Beſchädigungen der Feldfruchte c. zu beſchränken und dem
Eigenthume den erforderlichen Schutz zu gewähren, daß
alſo die Anſtellung von Feldhütern als Regel angenommen
werden müüſſe, und nur nachzulaſſen ſei, unter beſondern
Umſtänden und Oertlichkeiten eine Ausnahme davon zu ge-
ſtatten daß man daher ſtatt des Wortes: „kann“ in der
erſten Zeile des 9. das Wort; „ſoll“ ſetzen möge.

Für dieſen letzteren Vorſchlag erklärte ſich die ganze Ver-
ſammlung, mit Ausnahme von nur 3 Stimmen.

Sodann wurde von vielen Seiten die Meinung geltend
gemacht: daß nicht der Gemeinde die Verpflichtung auf-
erlegt werden konne, Feldhuter anzuſtellen und daher auch
zu beſolden, da zu den Gemeindemitgliedern auch die Haus-
beſitzer gehörten welche gar kein Feld und Wieſen, und oft
auch keine Garten beſäßen, alſo gar keinen Vortheil und kein



Intereſſe bei dem Inſtitut der Feldhuter hätten, und ihnen
daher unmöglich zugemuthet werden koönne, zu der Beſol-
dung mit beizutragen, was um ſo harter erſchiene, als,
wenn die Anſtellung der Feldhuter als Gemeindeſache ange-
ſehen werde, die Beſoldung derſelben zu den Gemeindelaſten
gerechnet und dieſe bekanntlich nach dem beſtehenden Her-
kommen von den Gemeindemitgliedern in der Regel ganz
gleichmäßig aufgebracht werden mußten.

Ferner wurde angefuhrt, daß man, wenn die Anſtellung
der Feldhuter Sache der Gemeinde ſei, die Forenſen nicht
heranziehen könne, indem dieſe häufig das Herkommen fur
ſich hätten zu den Gemeindelaſten nichts beizutragen.

Auch machte man insbeſondere darauf aufmerkſam, daß,
wenn man Allerhochſten Orts nicht darauf eingehen ſollte,
nach obigem Vorſchlag die Befugniß in Verpflich-
tung zu verwandeln ein Gemeindebeſchluß auf Anſtellung
von Feldhuütern ſehr häufig nicht zu Stande kommen werde,
da dann die gar kein oder doch nur wenig Feld beſitzenden
Gemeindemitglieder gegen die Anſtellung um ſo mehr ſtim-
men wuürden, als ſie gar keinen oder doch nur wenig Vor-
theil davon haben wurden und gerade unter ihnen ſehr viele
wären, welche die Anſtellung um deshalb nicht wunſchten,
damit ſie ſich auch ferner ungeſtort an fremdem Eigenthum
bereichern könnten.

Hierauf wurde aber anderer Seits entgegnet:
Die Anſtellung von Feldhütern ſei eben ſo gut eine allge-
meine Polizeiangelegenheit, wie die der Polizeidiener, wozu
jedes Gemeindemitglied, inſofern die Gemeindekaſſe unzurei-
chend ſei, nach Kraften beitragen muüſſe; fur die Aufrecht-
haltung der polizeilichen Ordnung und Sicherheit müſſe je
des Gemeindeglied ſorgen, auch pflegten die Feldhuüüter zu-
gleich Wegeaufſeher, Nachtwächter c. mit zu ſein.

Jn der letztern Beziehung entgegnete der die entgegenge-
ſetzte Anſicht vertheidigende Theil der Verſammlung: daß,
wenn der Feldhuüter noch andere Functionen mit verſehe, er
naturlich auch von denen mit beſoldet werden muſſe, welche
einen Vortheil davon hätten.

Bei der Abſtimmung erklärten ſich 49 Stimmen in dieſer
Hinſicht fur Abänderung des Geſetzes und einigte man ſich ſo-
dann fur folgende Faſſung deſſelben

Die Eigenthumer und RNutznießer der den Schutz genle-
ßenden Grundſtücke ſind verpflichtet, fur den ganzen Flur-
bezirk oder fur einzelne Theile deſſelben Feldhuter zu be-
ſtellen, denen die Beaufſichtigung und Sicherung der Gar
ten, Aecker, Wieſen Weinberge u. ſ. w. und deren Fruchte
gegen Entwendung und ſonſtige Beſchädigungen, ſo wie
die Verfolgung, Pfändung und Anzeige der Beſchädiger
obliegt. Hiervon kann jedoch die OrtspolizelObrigkeit bei
nern Umſtänden und Oertlichkeiten Ausnahme ge-

atten.
Jn dem zweiten Satze des F. 22. wurde dann ſtatt

auf Antrag der Gemeinde, auf Antrag der Jn-
tereſſenten zu ſetzen ſein.

Das Ausſchußgutachten ad 22 a. iſt durch dieſen Beſchluß
erledigt, und ging man nun zur Erörterung der Vorſchläge
deſſelben ad b. und e. über.

Einer Seits wurde die Anſicht ausgeſprochen daß Be-
ſtimmungen darüber wie die Beſoldung der Feldhuter auf-
zubringen ſei, gar nicht in das vorliegende Geſetz gehorten,
welcher jedoch anderer Seits widerſprochen wurde, indem
man anfuührte:

Wenn das Geſetz die Verpflichtung auferlegen ſolle,
Feldhüter anzuſtellen, ſo müſſe daſſelbe ganz nothwendig
auch eine Beſtimmung darüber enthalten, wie das Gehalt

der Feldhuter zu beſchaffen ſei, da es daruber an geſetzli
chen Vorſchriften fehle, und ſonſt viele Streitigkeiten und
Prozeſſe dadurch hervorgerufen werden wurden.

Man vereinigte ſich endlich über folgenden Zuſatz zu
dem vorliegenden Paragraphen:

da, wo Flurdiener vorhanden ſind, bewendet es, wie ſich
von ſelbſt verſteht, im Betreff der Gehalts-Beſchaffung
und Verbeſſerung beim Herkommen. Werden aber neue

„Feldhuterſtellen errichtet, ſo haben die Eigenthuümer und
Nutznießer der den Schutz genießenden Grundſtücke in der
Flur, nach Maaßgabe ihres Grundbeſitzers zur Beſoldung
beizutragen.

Der Vorſchlag des Ausſchuß-Gutachtens ad C. wird einſtim-
mig angenommen.

Die H. 23. bis 38. der Feldpolizei- Ordnung ſind des
Zuſammenhanges wegen bereits in den voraufgegangenen
Aufſätzen abgehandelt. Der 39. beſtimmt uübers Tau-
benhalten:

Tauben, welche Jemand haält, ohne ein wirkliches Recht
dazu zu haben, ſind, wenn ſie im Freien betroffen wer-
den, ein Gegenſtand des Thierfanges (Allg. Landrecht Th. J.
Tit. 9. 9. 111.).

Durch Gemeindebeſchluſſe kann aber, ſowohl in Staäd-
ten als in ländlichen Communen, angeordnet werden, daß
auch die Tauben desjenigen, welcher ein Recht hat, ſolche
zu halten, wenn dieſelben zur Saat- und Erndtezeit im
Freien, und insbeſondere auf den Aeckern betroffen wer
den, Gegenſtand des Thierfanges ſein ſollen.

Dergleichen Gemeindebeſchluſſe bedürfen jedoch zu ihrer
Gultigkeit der Beſtätigung der Landespolizei Behorde.

Vom vorberathenden Ausſchuſſe iſt hieruber folgendes Gut-
achten abgegeben worden

Nachdem die landrechtlichen Beſtimmungen, älteren Feld-
Ordnungen, Mandate und Reſcripte verglichen, die Noth-
durft polizeilicher Abhulfe gegen die Schädlichkeit des un-
beſchränkten Taubenflugs erkannt, eine Verpflichtung zur
Ernährung der Tauben auf fremden Aeckern nirgends be-
grundet, wohl aber Verbotsgeſetze in dieſer nicht fuglich
durch Civilklage zu regulirenden Angelegenheit zum Schutz
des Landbaues als gemeinnutzig von je hergebracht befun-
den worden und verſchiedene Vorſchläge berathen waren,
einigte ſich der Ausſchuß über folgende Maßnahmen

1) Feld oder Flugtauben darf nur der halten, welcher
tragbare Aecker in der Flur beſitzt oder benutzt.

2) Die Theilnahme richtet ſich nach dem Verhältniß des
Ackermaaßes.

3) Es ſoll aber ein minimum und ein maximum feſtge
ſtellt werden um einerſeits die kleinen Grundbeſitzer
billig zu beruckſichtigen, andererſeits gegen das ſchäd-
liche Uebermaaß bei Einzelnen zu ſichern. Beim Be-
ſitze bis 10 Morgen Land ſind 5 Paar zuläſſig; mit
jedem Morgen daruber ſteigt die Befugniß um 1 Stuck;
mehr als 100 Paar darf jedoch Niemand halten.

4) Wer entgegen handelt, verwirkt eine Polizeiſtrafe von
10 Sgr. bis 3 Thlr. Außerdem ſind die jenen Vor-
ſchriften zuwider gehaltenen Feldtauben Gegenſtand
des Thierfangs. Nähere Beſtimmungen werden in
die Local -Ordnungen verwieſen.

Hiernach wäre der 39. zu berichtigen, deſſen Mit-
telſatz wegen Einſperrens zur Saat- und Erndtezeit fort
fallen mag, weil ſolche Sperre von Flugtauben widernya-
turlich und tödtend, beim gewöhnlichen Mangel von ver
ſchließbaren Taubenſchlägen nicht ausführbar und fur jede



einzelne Gemeinde und Flur bei Freigebung in der Umge-
gend erfolglos iſt.

Die Verhandlung und Beſchlußnahme des Landtages be-
kundet nachſtehender Auszug des Hauptprotokolls:

Ein Abgeordneter des vierten Standes ergriff zuerſt das
Wort, und ſtellte vor Augen wie das Halten der Flug-
oder Feldtauben eines der groößten Uebel für die Feldwirth-
ſchaft ſei, was in einzelnen Fällen ſogar zur Calamitaät aur-
arten könne. Gegen jeden andern Feldfrevel kounne man
ſich ſchutzen und werde man durch das Geſetz geſchutzt,
nur gegen die Taubenſchäden nicht. Jeder Feldbeſitzer muſſe
Anſtand nehmen, der erſte Feldbeſteller zu ſein, weil er
dann die benachbarten Flugtauben ſicherlich alle auf ſei-
nem Felde haben werde. Nur der nachlaſſige Wirth, der
zuletzt beſtellt, komme dabei am beſten weg, weil dann
der Schaden den die Tauben anrichten, ſich auf eine gro
ßere Fläche vertheilt. Es gebe Taubenhauſer, die großer
ſind als Wohnhaäuſer. Der Thierfang ſei bei den Tauben
nicht ausführbar, und alſo, wenn auch dieſer ganz allge-
mein verſtattet wurde, dadurch kein Schutz zu erreichen.
Der großere Feldbeſitzer, welcher fur ſeine Saatfelder einen
Waächter zur Verſcheuchung der Tauben halten könne, ſei
dabei gegen den kleineren, der dieſen Aufwand nicht ma-
chen kounne, im Vortheile. Dieſer Vortheil gereiche aber
dem kleineren um ſo mehr zum Nachthetle, weil die von
den Feldſtucken des großen Beſitzers verſcheuchten Tauben
deſto ſicherer auf die Feleſtucke des kleinen Beſitzers ein
fallen wurden.

Die Richtigkeit dieſer Darſtellung wurde durchaus an-
erkannr, und wurde zu groößerer Vollſtändigkeit noch hin-
zugefugt, daß da, wo Separationen ſtatt gefunden haätten,
die kleineren Grundbeſitzer in Bezug auf die Taubenſchä
den um ſo uübeler daran wären, weil die kleineren Be-
ſitzer ihre Felder meiſtentheils in der Nähe des Dorfes an-
gewieſen bekommen haätten, und dieſe nahen Felder den
Angriffen der Tauben weit mehr als die entfernten aus-
geſetzt waren.

Es galt nun, Mittel zur Abhulfe ausfindig zu machen,
in welcher Beziehung die Beſtimmungen des F. 39. keines-
weges fur ausreichend gehalten werden konnten.

Es wurde von einer Seite vorgeſchlagen, zu beſtimmen,
daß die Flugtauben in verſchließbaren Taubenſchlagen gehalten
werden müßten, damit ſie zur Saat- und Erndtezeit inne ge-
halten werden könnten, und die Tauben ohne Ausnahme durch
Landes Geſetz für jagdbar zu erklaren.

Von einer andern Seite wurden die in dem Ausſchuß
Gutachten enthaltenen Maaßnahme suh 1. 2. 3. und 4. fur
ſehr zweckmäßig erachtet und nur noch eine groößere Beſchran
kung bei dem dritten Punkte befürwortet.

Man war einerſeits ungewiß daruüber, ob wohl die Feld
oder Flugtauben im Allgemeinen ſo ſchädlich wären, oder nur
bei gewiſſen Arten von Feldfrüchten.

Es wurde hierbei ein Aufſatz in einer öffentlichen Zeit-
ſchrift in Bezug genommen, wornach man beobachtet haben
wolle, daß dergleichen Tauben nur den Erbſen ſehr nachtheilig
wären, weniger aber den übrigen Feldfrüchten. Anderer Seits
wurden Beweiſe vom Gegentheil aufgeführt und behauptet,
e auch den Raps und Getreidefeldern gleich ſchaclich

Man war nicht zweifelhaft darüber daß das Recht zum
Taubenhalten ganz unterſagt werden könne, denn ſonſt dürfe
man ſich ja auch nicht beikommen laſſen dieſes Recht beſchrän
ken zu wollen.

Es wurde erwogen, daß, da es ſich gegenwärtig um Auf-
ſtellung eines Landes Geſetzes handele, es bedenklich erſcheine,
das Taubenhalten zu ſehr zu beſchranken, da nicht anzuneh
men ſei, daß auch in anderen Provinzen, ſo wie hier, die
Tauben zur Calamitat gereichten und weil dann ein in ande-
ren Gegenden unſchadliches und ſehr nuützliches Thier abgeſchafft
werden wurde. Man möge daher das Recht, das Taubenhal-
ten zu beſchränken, den kreisſtandiſchen Beſchluſſen vorbe-
halten.

Man ſprach ſich weiter dahin aus daß das Recht, Tau-
ben zu halten, nicht verkummert oder entzogen, ſondern nur
der Mißbrauch, der dabei getrieben wird, abgeſtellt und mög
lichſt beſchränkt werden ſolle. Kreisſtandiſche Beſchluſſe wur
den wenig oder nichts helfen, wenn nicht in den benachbarten
Gemeinden gleiche Beſchlüſſe gefaßt wurden.

Was den ſchon erwähnten Vorſchlag verſchließbare Tau-
benſchlaäge anzubringen, betrifft, ſo wurde zwar dagegen ange-
fuüührt, daß das Verſchließen der Taubenſchlaäge den Tod der
Flugtauben, da das Einſperren ihrer Natur entgegen ſei, herbei-
führen werde.

Von mehreren Seiten wurde jedoch dem widerſprochen,
und auf Grund eigener Erfahrung behauptet, daß das Ver-
ſchließen der Taubenſchläge den Flugtauben nicht nachtheilig
ſei, nur muſſe man ſie gehörig mit Futter und mit Waſſer
verſehen.

Nach dieſen Eroörterungen wurde zur Beſchlußnahme ge-
ſchritten, und vorweg einſtimmig anerkannt, daß der d. 39, fo
wie er im Entwurfe lautet, nicht angenommen werden koönne.

Darauf erklärten ſich 14 Stimmen fur voöllige Abſchaffung
der Feld- oder Flug -Tauben, die uübrigen Stimmen aber ſpra-
chen ſich für Beibehaltung dieſer Thiere aus jedoch nur unter
gewiſſen Beſchrankungen, und es wurde ſomit der in dem
Ausſchuß- Gutachten sub Nro. 1 aufgeſtellte Satz

1) „Feld- oder Flugtauben darf nur der halten welcher trag-
bare Aecker in der Flur beſitzt oder benutzt

angenommen jedoch mit der ausdrucklich bemerkten Modifica-
tion, daß, wenn ein Beſitzer ſolcher tragbaren Aecker ſelbige
verpachtet habe, das Taubenhalten nur entweder dem Beſitzer
oder dem Pachter, nicht aber beiden zugleich verſtattet ſei.

Der zweite Satz des Ausſchuß- Gutachtens:
2) „die Theilnahme richtet ſich nach dem Verhaltniß des

Ackermaaßes

wurde ſodann einſtimmig fur richtig anerkannt und ange-
nommen.

Bei dem dritten Satze:
3) „Es ſoll aber ein minimum und ein maximum feſtgeſtellt

werden, um einerſeits die kleinen Grundbeſitzer billig zu
beruckſichtigen, anderer Seits gegen das ſchadliche Ueber
maaß bei Einzelnen zu ſichern

wurde zuvoöörderſt bemerkt, daß nicht von einem minimum, ſon-
dern von einem maximum die Rede ſein könne. Die in Be-
ziehung auf die kleinen Grundbeſitzer vorhandenen Billigkeits-
gründe aber wurden nicht in Abrede geſtellt. Um jedoch nicht
ungerecht gegen die größeren Feldbeſitzer zu werden kam in
Vorſchlag ein maximum für das Taubenhalten nicht feſtzu-
ſtellen, und ging dieſer Vorſchlag bei der Abſtimmung durch,
indem ſich nur 29 Stimmen fur ein maximum ausſprachen,
die ubrigen Stimmen aber ſich dagegen erklärten.

Einſtimmig wurde demnächſt feſtgeſetzt, daß jeder Feldbe-
ſitzer bis 10 Morgen 5 Paar Feld- oder Flug-Tauben halten
dürfe, und daß auf je 10 Morgen mehr Feld 1 Paar Tauben
mehr zu halten verſtattet ſein ſolle.
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Dabei wurde aber zugleich noch befüürwortet und feſtge- men aus, während nur 34 Mitglieder dagegen ſtimmten und
ſtellt,

daß ein Beſitzer, der von ſeinem Rechte, Tauben zu halten,
keinen Gebranch mache, dieſes Recht nicht auf einen Ande-
ren übertragen duürfe.

Die Strafbeſtimmung bei No. 4. des Ausſchluß-Gut-
achtens:

4) Wer entgegen handelt, verwirkt eine Polizeiſtrafe von
Außerdem ſind die jenen Vor-

ſchriften zuwider gehaltenen Feldtauben Gegenſtand des
10 ſgr. bis 3 Rthlr.

Thierfanges
wurde einſtimmig angenommen.

Ferner ſprachen ſich dafür, daß die Taubenſchläge zum
Verſchließen eingerichtet werden und die Tauben zur Saat und
und Erndtezeit eingeſperrt gehalten werden müſſen 36 Stim-

ſoll, wie demnächſt feſtgeſetzt wurde um dieſe Einrichtung zu
treffen eine Friſt von einem Jahre verſtattet werden.

Noch wurde beſonders hervorgehoben, daß es ſehr nach
theilig fur die umliegenden Felder ſei, wenn die Windmuüller
auf ihren Muhlen Tauben hielten, und daß daher dieſen das
Recht, Tauben zu halten, ganz verſagt werden möchte. Es
wurde aber dieſer Antrag bei der Abſtimmung nur von 11
Stimmen unterſtützt, und daher verworfen.

Weiter wurde bemerkt, daß, wenn hoöhern Orts auf die
verſchließbaren Taubenſchläge nicht eingegangen werden ſollte,
doch wenigſtens den Windmuüllern anbefohlen werden mochte,
wahrend der Saat und Erndtezeit ihre Taubenſchlage zu ver
ſchließen, und ihre Tauben einzuſperren. Es wurde darüber
abgeſtimmt, und ſprachen ſich 35 Stimmen dafür und 85
Stimmen dagegen aus. (Fortſetzung folgt.)

cmzm—Z

Bekanntmachungen.
Holz Auetion.

Die im Unterforſte Sandersdorf
verſchlagenen KiefernNutzhölzer von

circa 400 500 Stück
ſollen

Freitag den 7. März d. J.
von fruüh 10 Uhr an

am dortigen Häuschen verſteigert werden.
Kaufliebhaber werden hierdurch mit dem
Bemerken eingeladen, daß der Königl. För-
ſter Nehrkorn zu Sandersdorf dieſe Hoöl-
zer am 5. und 6. März d. J. in den
Vormittagsſtunden auf Verlangen vorzeigen
wird.

Zöckeritz, den 26. Febr. 1845.
Der Königl. Oberforſter

m

Mühlen- Verkauf.
Eine im beſten Stande befindliche Muhle

mit 2 Gaängen, 1 Mahl- und 1 Graupen
gang, mitten in einem anſehnlichen Dorfe,
mit ausreichendem- Waſſer nebſt 2 Garten
circa 3 Morgen, 2 kleine Gemuſegarten,

Erbſen, außerordentlich ſchon und weiß, 2 Morgen Wieſe, alles in ſehr gutem Stan-
und ſehr gut zum Kochen und zum Saa- de, das Mahlen wird gebracht, hat circa
men, ſo wie auch Sommerweizen, Au jährlich 7 Thlr. 15 Sgr. Abgabe incluſ. der
guſt und Landhafer und Weißwicken (Frundſteuer, ſoll ſchleunigſt fur 5000
gerſte, ganz vorzüglich zum Saamen, liegt Thlr. mit der Hälfte Anzahlung verkauft

Kleeſaat- Verkauf.
7 Wiſpel Eſparſette, 54 Ctnr. gelben

Weideklee, reine, gute, ſelbſt erbaute
Waare, liegen beim Gutsbeſitzer Wen-
denburg in Beeſenſtädt bei Wettin.

bei Wendenburg in Beeſenſtädt. werden.
Stroh- und Rapsbohlen- Masse re bei W. F. Strien in

Verkauf.
1000 Köorbe Rapsbohlen à Spreukorb

1 Sgr. und eine Quantität Erbſen-,
Gerſten-, Hafer-, Raps- und langes
Roggenſtroh, liegt bei Wendenburg

2 Gärtner, 1 Jäger, 1 Koch
und 2 Kellner können nach außerhalb ſehr
gute Stellen erhalten. Auftrag H. Dank-

v. Schutz. in Beeſenſtädt. worth, Berlin, Juüdenſtraße Nr. 45.

T Holz- Auction. Kautſchuk-Auflöſung, An Hrn. I.
c im Schlage an das beſte Mittel, Stiefeln und Schuhe im Heuchelei? Betrogen?e en e de Knie ren Regen- und Schneewetter weich und un- Nie! Nur Deine Laune hatte mich

der durchdringlich zu machen, empfiehlt gegen b wogenpin aufbereiteten:
eirca 50 60 Stuck harten, melirten

und weichen Nutzklötzen,
2 3 Schock BirkenStangen,
80 109 Klafter Derbholz,
300 400 Klafter Reisholz,

iſt Termin auf
Dienstag den 11. März d. J.

fruh 10 Uhr
im genannten Holzſchlage anberaumt, wozu
Kaufliebhaber hier. urch mit dem Bemerken
eingeladen werden, daß der Hulfsjager
Jacoby zu Greppin dieſe Hölzer am 7.,
3. und 10. März in den Vormittagsſtun-
den auf Verlangen voerzeigen wird.

Zöckeritz, den 26. Febr. 1845.
Der Königl. Oberförſter

v. Schütz.

naſſe Fuöße im Ganzen und Einzeln billigſt
Fr. Schluter, gr. Steinſtraße.

Warum die, die das Herz und Jugendzeit
Dir geopfert, verleugnet mit Entſchloſſenheit?
Eine freudenloſe Zukunft ſchien ſich mir zu

Ein lediger, junger empfehlenswerther nahen,
Mann im Rechnen und Schreiben geübt, Und Du, o Theurer, mußt das Abſchiede-
wünſcht unter ſehr beſcheidenen Anſpruchen wort empfahen: r
eine Anſtellung. Hierauf bezügliche fran Warum nur in ſchönen Stunden: All'
kirte Offerten erbietet ſich anzunehmen Dein Glück!?
Factor Roſe, gr. Brauhausgaſſe Nr. 427 Jmmer muß man fuühlen und empfindenin Halle ß hauegag Wer ein treues Herz beim Abſchied läßt

zurück!

c in Jr iSoeben iſt bei R. Muhlmann in Immer z Du haßt niches
Halle (Bruderſtr. Nr. 225) erſchtienen: Haſt Freud' und Leid und Trübſinn lang

erduldet!Ob Schrift? Ob Geiſt? So mag denn, wie bieher, Religion mich
Ein Comitat fur die Broſchüre des Herrn leiten,
Pfarrers Wielicenus in Halle, von Dr. Und iſt es Gottes Will', ſo bindet er die
H. E. F. Guericke. Geh. Preis 3 Sgr. Beiden!

Veilage

V V



die

Beilage zu Nr. 53
de 5

HalliſcherCouriers, Zeitung fur Stadt und Land.
Dienstag, den 4. März 1845.

Deutſchland.
Berlin, d. 1. März. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Wirklichen Geheimen Ober Finanz Rath von Ber-
nuth außer Dienſt den Stern zum Rothen Adler- Orden
zweiter Klaſſe mit Eichenlaub zu verkeihen.

Der General-Major und Kommandeur der 16ten Land-
wehrBrigade, Freiherr von Reitzenſtein, iſt von Trier
hier angekommen.

Eine der Allg. Preuß. Ztg. beigegebene Brochure:
„Die Verhaltniſſe des königl. Seehandlungs-Jnſtituts und
deſſen Geſchaftsführung und induſtrielle Unternehmungen
wird durch nachſtehende Kabinets-Ordre eingeleitet: Die in
Jhrem Berichte vom 30. November v. J. enthaltene licht
volle Darſtellung der Entſtehungs und Entwickelungs-Ge-
ſchichte der Seehandlung und ihrer merkantiliſchen und in
duſtriellen Unternehmungen hat aufs Neue die Ueberzeugung
in Mir befeſtigt, daß dies Inſtitut unter Jhrer, nunmehr
fuunf und zwanzigjährigen eben ſo kräftigen wie einſichts-
vollen Leitung ſtets bemuht geweſen iſt, dem vaterlaändiſchen

und Gewerbfleiße neue Bahnen zu brechen und das
edeihen derſelben durch ſachkundige Anleitung, eigenes Bei-

ſpiel und Unterſtützungen aller Art zu fordern. Wenn un-
geachtet ſolcher gemeinnuützigen Beſtrebungen und ihrer meiſt
glücklichen Erfolge, in neuerer Zeit bei einem Theile der
Gewerbetreibenden eine mehrfach laut gewordene Mißſtim-
r die Seehandlung ſich verbreitet hat, ſo kann
Jch Mich durch dieſe, hauptſächlich auf Unkenntniß der Ver-
hältniſſe beruhenden Anfeindungen zu einer Hemmung der
wohlthätigen Wirkſamkeit des genannten Jnſtituts um ſo
weniger bewogen finden, je ſicherer Jch von Jhrer Umſicht
erwarten darf, datz es Jhnen auch ferner gelingen wird,
mit einer lohnenden Verwaltung der gewerblichen Anlagen
deſſelben möglichſte Schonung der Privat-Jnduſtrie und be-
ſonders der kleineren Gewerbetreibenden zu vereinigen de-
ren EinzelnJntereſſen durch größere induſtrielle Anſtalten
leicht gefährdet werden können. Da Sie aber ſelbſt eine
weitere Ausdehnung der gewerblichen Unternehmungen
der Seehandlung im eigenen Intereſſe der letzteren für jetzt
nicht fur angemeſſen erachten, ſo will Jch auf Jhren Antrag
hierdurch beſtimmen, daß neue Fabrik-Anlagen, mit Aus-
nahme der nach Jnhalt Jhres Berichts vom 30. November
v. J. ſchon eingeleiteten Anlage einer Flachs-Spinnerei zu
Bromberg und der Dampfſchifffahrt auf der obern Oder,
von derſelben nicht weiter unternommen werden ſollen. Nur
in außergewöhnlichen Fällen und aus uberwiegenden Grun-
den fur die allgemeine Landeswohlfahrt behalte Jch Mir
vor, auf Jhre motivirten Anträge Ausnahmen hiervon ein-
treten zu laſſen. Uebrigens halte Jch die Veroffentli-
chung Jhres Berichts vom 30. November v. J. für das
ficherſte Mittel, die bei einem Theile des Publikums herr-

enden Jrrthümer und Mißverſtändniſſe uber die Unter
nehmungen der Seehandlung zu berichtigen und der ver

dienſtlichen Thätigkeit derſelben allgemeine Anerkennung zu

verſchaffen. Jch ermächtige Sie daher, jenen Bericht ſei-
nem weſentlichen Jnhalte nach, nebſt dieſer Ordre zur offent-
lichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 14. Febr. 1845.
Friedrich Wilhelm. An den Staatsminiſter Rother.“

Wie man erfaährt, iſt eine große Anzahl der Gewinne
bei der Lotterie der Gewerbe- Ausſtellung bis jetzt noch nicht
in Anſpruch genommen worden, obgleich die Verfallszeit
immer näher ruckt. Unter dieſen Gewinnen ſollen ſich auch
mehrere Hauptgewinne, z. B. ein Wagen und ein Piano-
forte befinden. Da dieſe Gewinne nach der Verfallszeit dem
hieſigen Friedrichsſtift anheim fallen ſollen ſo haben die Be-
ſitzer dieſer Gewinnlooſe ſich moglichft zu beeilen, um ihres
Anrechtes nicht verluſtig zu gehen.

Magdeburg, d. 26. Febr. Geſterm fand die General
Verſammlung des hieſigen Zweigvereins der Guſtav-Adolph-
Stiftung Statt. Kuünftig ſoll nach dem feſtgeſtellten Sta-
tute dieſelbe jedes Mal am 6. November dem Todestage
Guſtav Adolphs, abgehalten werden. Der Verein hatte dies
Mal über eine Summe von 720 Thlr. aus der vorjährigen
Jahres Einnahme zu verfuügen. Ein Drittel davon geht ſta-
tutenmäßig an den Central-Vorſtand in Leipzig. Ueber Ein
Drittel disponirt jeder Zweigverein ſelbſtſtändig: dies letztere
im Betrage von 240 Thlr. erklärte die Verſammlung ein
ſtimmig, der evangeliſchen Gemeinde zu Cochem an der Mo-
ſel im Regierungs -Bezirke Trier, als Beihuülfe zur Erbau-
ung eines Bethauſes zuwenden zu wollen, indem ſich lebhaft
die Ueberzeugung ausſprach, daß gerade in jener Gegend
unſere evangeliſchen Glaubensbruder wohl beſonders in Ge-
fahr ſein möochten, der Kirche verloren zu gehen. Jn Be-
treff der Verwendung des dritten Drittels ſteht jedem Ver
eine die Befugniß zu, Vorſchläge zur Beſtimmung deſſelben
zu machen allgemein wurde der Wunſch laut, ſich dafür bei
dem Central Vorſtande zu verwenden, daß auch dies Drittel
fur Cochem, um hier moglichſt ſchnell und nachdrücklich zu
helfen, beſtimmt werden möge. Mit lebhaftem ntereſſe
vernahm ferner die Verſammlung einen Bericht des P. Uh-
lich über die vorjährigen Herbſt- Berathungen in Berlin und
Göttingen, denen er als Deputirter des Hauptvereins unſe-
rer Provinz beigewohnt hatte. Es ward endlich die Frage
uüber die Stellung des Guſtav-Adolph Vereins zu den jetzt
ſich bildenden neukatholiſchen Gemeinden angeregt. Man
war daruber einig, daß eine Furſorge fur dieſelben Seitens
des Vereins nach den Statuten der Stiftung nicht eintreten
könne: nichtsdeſtoweniger aber ſprach ſich die Ueberzeugung
aus, daß ein gedeihlicher Fortgang dieſen Beſtrebungen drin-
gend zu wünſchen ſei, da von Seiten einer ſolchen neuka-
tholiſchen Kirche weſentlich eine friedliche und eine chriſt-
lich brüderliche Stellung zu den evangeliſchen Glaubensge-
noſſen zu hoffen ſei. Die Verſammlung ſchloß mit der Be-
ſtätigung des bisherigen Vorſtandes in ſeinen Funktionen.

Poſen, d. 24. Febr. Geſtern wurde in den katholi-
ſchen Kirchen unſerer Stadt die Excommunleirung des fru-
heren römiſch- katholiſchen Prieſters Czerski zu Schneidemühl
von den Kanzeln herab verkuündigt.



Breslau, d. 24. Febr. Was Ronge's Perſon anlangt,
ſo iſt auch ihm, wie Herrn Czerski, von wohl unterrichte-
ter Seite der nicht zu verachtende Rath inſinuirt worden,
wegen ſeiner körperlichen Sicherheit auf der Hut zu ſein, da
man gegründeten Verdacht hat, daß ihm von einzelnen Fa-
natikern nachgeſtellt werde. Es ſind wenigſtens hin und
wieder Aeußerungen gefallen, welche beweiſen daß ſich auch
heute noch, wie fruher, Brutalität in das Gewand kirch-
lichen Eifers zu huüllen verſteht.

DOresden, d. 26. Febr. Gegen 140 Perſonen wohnten
der Verſammlung der Deutſch Katholiken vom 22. bei. 22
Thlr. waren an Beiträgen eingegangen, vom Gutsbeſitzer Schmidt
aber ein Capital von 5000 Thlr. angewieſen worden, von dem
die jahrlichen Zinſen der Gemeinde ſo lange zufließen ſollen
ur Beſoldung eines Prieſters, bis ſie durch eigne Mittel die-n würdig ausſtatten könne. Wichtig war auch die Erklarung,

daß die Gerüchte von Beſchränkungen durch die Staatsbehoör-
den nicht den mindeſten Grund hatten. Da der Vorſitzende
vor Allem die Nothwendigkeit darlegte, ſobald als moglich der
Regierung ein Glaubensbekenntniß vorzulegen, da ſonſt ein
öffentlicher Gottesdienſt unmöglich ſei, zu dem Ende aber unter
Zugrundelegung des Breslau-Leipziger ein Glaubensbekenntniß
aufgeſetzt hatte, das bis zum allgemeinen deutſchen Concil pro-
viſoriſche Geltung haben könne, ſo wurden die einzelnen Punkte
deſſelben vorgetragen und durchgängig ohne Widerſpruch von
der Verſammlung angenommen. Ehe dann zur Abſtimmung
über alle 31 Satze dieſes in allen weſentlichen Punkten mit
dem Breslau-Leipziger faſt wörtlich übereinſtimmenden Bekennt-
niſſes geſchritten wurde, machte der Vorſitzende nochmals auf
die Wichtigkeit des Schrittes aufmerkſam. „Kein Rücktritt
ſprach er iſt ſpäter möglich. Jhre Erklärung der Annahme
iſt ein Eid, den Sie Angeſichts dieſer Verſammlung vor der
Oeffentlichkeit, vor dem Sachſiſchen Volke, ja vor dem ganzen
civiliſirten Europa ablegen, die genannten Gebraäuche als un-
chriſtlich aus unſerer Kirche zu entfernen. Es iſt der wichtigſte
Schritt, den Sie thun, es handelt ſich um das Hoöchſte, was
Sie haben, um Jhre innerſte Ueberzeugung. Wir aber brau-
chen nicht hinter Schloß und Riegel uns zu bergen, wir brau-
chen nicht die Schwankenden zu halten, wir wollen die Oeffentlich
keit, wir wollen feſt und unerſchuütterlich ſein. Wer jetzt noch
ein Bedenken trägt, der trete zurück, ſo lange es noch Zeit iſt,
ehe er durch ſeine Erklärung vielleicht fur ſpäter ſein Gewiſſen
beſchwert glaubt. Wer aber klar iſt über ſeinen Entſchluß, der
ſei uns willkommen. Denn wir wollen als Manner handeln,
ohne Groll, auch die von uns Zuruückbleibenden noch als Bru
der betrachten, denn Bruder iſt, wer Menſch iſt.“ 88 un-
terzelchneten das neue Bekenntniß. Der Vorſtand ſoll nun
die nöthigen Schritte thun, um Anerkenntniß der Gemeinde
von Seiten der Staatsregierung zu erwirken. Der Rath hat
ſich überdies bereit erklärt, die Johanniskirche einſtweilen zum
Gottesdienſt zu überlaſſen, die Leipziger Gemeinde aber ihren
der Brudern die Seelſorge ihres Geiſtlichen für jetzt an

eboten.8 Frankfurt, d. 24. Februar. Die in dem nahen Offen
bach nun konſtituirte Deutſch katholiſche Gemeinde hat hier
beſondere Aufmerkſamkeit erregt und ſie wird gewiß auch in
unſerer Stadt Nachahmung finden. Ein Gerücht ſagt ſogar,
daß ſich ein deutſcher katholiſcher Fürſt ſehr günſtig über die
Bewegung in der katholiſchen Kirche ausgeſprochen habe. Man
iſt geſpannt, die Wahrheit des Gerüchts zu erfahren.

Schweiz.
Waadt, d. 16. Februar. Wir wiſſen nun ziemlich be

ſtimmt (meldet man der Augsb. Allg. Ztg.), daß unſere Re

dolutlon, die Jnſtructlion und die Gelder dazu von Bern
ausgegangen ſind. Dies erhellt deutlich aus dem dortigen
„Verfaſſungsfreund“, der ſchon am 13. d. die Jnſurrektion
in Lauſanne verkundigte, die doch erſt am folgenden Tag
ſtaatfand, und dabei von dem Glucke ſprach, das Waadt
als Berniſcher Trabant haben werde. In den erſten Tagen
voriger Woche kamen von Bern 18,000 Schw. Fr. an einen
unſerer Radicalführer. Dies Geld und deſſen Verwendung
eretag n 24.

enf, d. 24. Febr. Eine Volksverſammlunals 7000 Theilnehmern wurde en beim Sangef ve
„Stadt Genf“ unter dem Vorſitz von Hrn. James Fazy ab
gehalten. Nachdem man an zehn Redner darunter ſelbſt
einen, der gegen die Sache ſprach, angehort hatte, wurde
folgende Erklärung beſchloſſen: „Die Schweizer Burger,
welche am 23. Februar 1845 in der Zahl von wenigſtens
7000 Mannern zu einer Volksverſammlung bei Genf ſich
zuſammengethan haben, erklären einmüthig daß nach ihrer
Anſicht das Beſtehen des Jeſultenordens in der Schweiz mit
den Grundlagen, auf denen die Eidgenoſſenſchaft der 22 Kan
tone beruht, unverträglich iſt. Deßnahen halten ſie dafur,
daß es in den Rechten und Pflichten der Tagſatzung liege,
die Ausweiſung dieſes gefährlichen Ordens aus dem ganzen
Gebiet der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft auszuſprechen.“

Die r eekeWe Vorſitzer, dieſe Erklä
rung dem Hrn. Präſidenten der Tagſatzung zu Handehohen Behoörde zu uübermachen. gſagrag ger Oawdta ger

Frankreich.
Paris, d. 26. Februar. Die Deputirtenkammer hat in

ihren Bureaux entſchieden, den Vorſchlag des Herrn Re
muſat, die Unvertraglichkeit (Jnkompatibilität) gewiſſer An
ſtellungen im Staatsdienſt mit dem Funktionen eines De-
putirten betreffend, in Betrachtung zu ziehen. Die Propo-
ſition wurde in der heutigen Sitzung der Kammer verleſen.

Spanien.
Die zu Vittoria entdeckte und vereitelte Militärkon-

ſpiration hatte zum Zweck, den General Espartero von
neuem als Regent zu proklamtren.

Portugal.
Aus Liſſabon vom 18. Febr. wird berichtet daß die

Königin Donna Maria von einer Prinzeſſin entbunden wor-
den iſt.

Vermiſchtes.
Jn der Nacht vom 22. zum 23. Februar brach in

dem großen Königlichen Hoſpital zu Konigsberg in ei
nem der fur die irren Frauen beſtimmten Raume Feuer
aus. Trotz der angeſtrengteſten Bemühungen gingen, da
die Brunnen gefroren waren und eine Kälte von 140 R.
die Löſcharbeiten außerordentlich behinderte, die weibliche
Jrren Anſtalt, die Wohnung des Jnſpektors derſelben das
Krankenhaus fur die Handwerker Köonigsbergs ſo wie ein
angrenzendes Privathaus in Flammen auf. Die Frren ſind
in dem Loöbenichtſchen Schulhauſe und den vom Feuer ver
ſchonten Räumen des Hoſpitals untergebracht drei Perſo-
nen werden vermißt. Die Erdarbeiten an dem Feſtungs-
bau bei Loötzen wurden trotz des Schnees und Froſtes von
800 Arbeitern bis zum 17. Februar fortgeſetzt, dann aber
der Kälte halber eingeſtellt. Am 19. fruh zeigte das Réau-
murſche Thermometer 270. Auch die Entwaſſerungs
Arbeiten am Staswinner See, wobei etwa 500 Menſchen
beſchäftigt waren, haben aufgehört. ſu
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Ha di I r bſ ptlonsliſte, di Fremdenliſte.e von mir in Umlauf geſetzte Subſcriptlonsliſte, dieAuffuührung des „Samſon von Händel betreffend, ein höchſt Angekommene Fremde vom 2. bis 3. März.
ungünſtiges Reſultat liefert, ſo ſehe ich mich leider in die Noth- Jm Kronprinzen Die Hrrnu. Kaufl. Rennert a. Berliv, Frleſe,

Liſtermann u. Schultz a. Magdeburg Peters a. Leipzig Helm fedt
wendigkeit verſetzt, mein Vorhaben einſtweilen aufzugeben, und, i vera. Brandenburg Dürr a. Querfurth, Herwig a. Frankfurk. Hr.
ſollten ſich die Wünſche eines geehrten Publikums dahin aus Lieut. v. Jobeltitz a. Berlin. Die Hrrn. Partik. Erler u. Gthre
ſprechen daſſelbe auf einen geeigneteren Zeitpunkt zu verſchieben. a. Dresden.

R. Franz. Stadt Zürch Hr. Zrtwo J a. e
Fonds- und Geld-Cours. Hrrn. Kaufl. Gutbier a. Erfart, Große a. Brandenburg, ArenBerlin den 1. März. a. Kaſſel, Hagen a. Frankfurt.

Pr. Cour. Pr. Cour. Goldnen Ring Die Hrru. Kaufl. Pitſchke a. Leipzig Hoffmann u.Fonds. Drief. Sav. Actien. Zf. Srief. Geld. J Gem. Hr. Fabrik. Gadebuſch a. Berlin. Hr. Oekon. Liebich o. Gernrode.

St. Schidſch. 100 992, Berl. Potsd.) 5 u Engliſcher Hof: Hr. Partik. Hennersdorf a. Oresden. Die Hrru.
Preuß. Engl. do. do. P. Obl 4 a Kaufl. Mertig a. Mainz, Görne a. Hamburg, Freiberg a. El-
Oblig. 30. Magd. Leipz. 184 183 berfeld.Präm. Sch. d. do. do. P. Obl.) 4 1103'Seehandl. 94 93 Brl Anhalt 153 152 Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Thielemann a. Naumburg Mi

Kur u. Km. do. do. P. Obl.) 4 102 102 chaelis a. Braunſchweig Wiltner a. Hamburg Rate u. Hr. Cand.,
r 995 ſDüſſ. Elberf.) 5 106 2 theol. Berger a. Magdedurg.

Bri. St Si 99 do do P. 7 Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Eckſtein a. Dahme. Hr. Färberelbeſ.h 48 o n 95/, Kunitz u. Hr. Holzhändler Heydenreich a. Freiburg. Hr. Fabrikant
a D. r 7 Berlin. Hr. BergbGrhh Poſ do. 104, 104 2 do. d. St gar ger 5 Levi a. Berlin. Hr. Bergbeamter Müller a. Annaberg

do. do. 975 97 Brl. Frankf. s e Stadt Hamburg Hr. Conducteur Meſchner a. Berlin. Die Hrrau-Oſtpr. Pfbr. 100 do. do. P. Obl. 4 Kaufl. Meier a. Frankfurt, Henneberg o. Mainz Laier a. Ham
Pomm. 100 OSberſchleſ. 4 (123! burg.do. 5 L. B. v.eing.]r t 99 er 136 t Goldnen Kugel Hr. Gutébeſ. Haupt a. Zickritz. Hr. OLGuAfſſeſſ.
Golz Z. do. L. B. l1s6 135 Metz a. Halberſtadt. Hr. Fabrik. Dornbeck a. Breslau.
Frdrchsd'or. 13 43 (Magd. Hlbſt. 4 1142), 118 Zur Eiſenbahn Hr. Oekon. Hildebrandt a. Artern. Hr. Zeugarb.
And. Goldm. B. Schw. Fr. 4 119 Zeiger a. Aken. Die Hrrn. Kaufl. Schäfer a. Magdeburg Michae
ä 5 Thlr. 117 10 do. doP. Obl. 4 v lis a. Leipzig Specht a. Zweibrücken Dettmann a. Altenburg. Hr.

Disconto. 41 Bonn Köln. 5 [142 Rittergutsbeſ. v. Bodenhauſen a. Lebus.
I IBekanntmachungen. Bekanntmachung. S. M. Friedländer

Bekanntmachung.
Daß auf dem Koniglichen Steinkohlen-

werke zu Loöbejun der Verkauf der erſten Stuck

kohlenſorte, vom 3. März c. fur den Preis
von 1 Thlr. 5 Sgr. pro Tonne, daher um
5 Sgr. niedriger als bisher, erfolgt, wird
hierdurch bekannt gemacht.

Wettin, den 28. Februar 1845.
Königl. Preuß. Bergamt.

Reitbahn im Fürſtenthal.
Den hochgeehrten Herren welche das

Reiten grundlich erlernen wollen, ſowie
jedem achtbaren Freunde der Reitkunſt em-
pfehlen wir ergebenſt unſere neu und zweck-
mäßig eingerichtete PrivatReitbahn zur guü—-
tigen Benutzung. Wir ubernehmen zugleich
die Dreſſur der Pferde und vermiethen gute

Ein allhier ganz in der Nahe des
Marktes gelegenes maſſives Haus, welches
ſich jährlich auf eirca 700 Thlr. rentirt,
mit großem Hofraum, Einfahrt, Stallung
zu 20 25 Pferden, Brunnen und Roöhr-
waſſer verſehen; welches ſich vermoöge ſeiner
Einrichtung und vortheilhaften Lage zur
Anlegung einer Fabrik, ganz beſonders aber
zur Errichtung eines Gaſthofs erſten Ran-
ges gut eignet, ſteht ſofort unter annehm-

ein Landgut im Preiſe von 14 20,000
Thlr. zu vertauſchen. Alles Nähere bei
Supprian in Halle, Leipzigerſtraße
Nr. 283.

Ein Haus anderthalb Stunden von
Halle belegen, es enthaält 2 Stuben mit

brauchbare Reitpferde gegen maßiges Hono
rar; überhaupt ſind wir in den Stand ge
ſetzt, jeden uns beehrenden Herrn zufrieden
zu ſtellen. Näheres bitten wir durch unſer
Reitreglement gütigſt zu vernehmen.

Beißer Comp.,
Stallmeiſter.

Einen Lehrling ſucht der TiſchlA. Friedrich in Giebichenſtein. iſchlermeiſter

Zubehör, Hofraum und 2 Gemeinde Ka-
beln und Gemeindetheile, ſteht billig und
nur mit 50 Thlr. Anzahlung zu verkaufen,
oder auch auf mehrere Jahre zu vermie-
then. Das Weitere in der Geiſtſtraße Nr.
1340 eine Treppe hoch hier.

Ein Candidat des Predigtamtes, welcher
außer in anderen Elementar Kenntniſſen auch
in der Muſik und dem Franzoſiſchen Unterricht
zu ertheilen vermag, findet unter ſehr annehm

Der für das Rittergut Janisroda ge
ſuchte Verwalter iſt gefunden.

lichen Bedingungen eine Stelle als Hauslehrer.
Nähere Nachricht ertheilt der Prediger Anton
in Seegrehna bei Wittenberg.

am Markt
empfiehlt eine große Auswahl neu empfan-
gener wiener und franzöſiſche Umſchlage-
tücher in den ſchönſten Muſtern von 3

bis 35 Thlr., ſehr ſchöne neue Mouſſelin
de laine, ſchwarze und farbige ſchwere
ſeidene Zeuge ſchwarze, braune und ruſſ.
grüne Tuche zu Fabrikpreiſen und ver
ſchiedene andere Artikel zu äußerſt billigenbaren Bedingungen zu verkaufen oder auf9uge f f Preiſen.

Eine Wirthſchafterin, welche einer nur
kleinen Viehwirthſchaft, aber einem nicht un
bedeutenden Haushalt vorzuſtehen, namentlich
die Aufſicht in der Kuche zu führen hat, und
daher in der feinern Kochkunſt beſonders erfah
ren ſein muß, wird zum 1. April d. J. auf
ein Rittergut geſucht. Anmeldungen mit ab

ſchriftlich beigefuügten Zeugniſſen ſind unter der
Adreſſe: B. C. poste restante nach Naum
durg a/S. portofrei zu richten.

Ein ſehr gut gehaltenes Fortepiano iſt
fur 35 Thlr. zu verkaufen bei

F. Rahnefeld, gr. Ulrichſtr. Nr. 57.

Einen am Sonntag Nachmittag bei
Herrn Erfurt vertauſchten Hut bittet man
daſelbſt wieder auszuwechſeln.
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Im Verlage der Chr. Fr. Müller'ſchen Hofbuchhandlung in Karlsruhe iſt
nunmehr vollſtändig erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Geschichte
der

Römischen Literatur
Von

Dr. Johann Christian Feli Bähr,
Crosak. Bad. Geh. Hofrath, ordentl. Prof. und Oberbibliothekar an der Unliversität

und Ephorus an dem Lyceum zu Heidelberg.
Dritte,

äurchaus verbesserte und vermehrte Auſlage.
Twei Bände,.

I. Band den allgemeinen Theil und die Poesie,
II. Band die Prosa, Nachträge und Register enthaltend.

Preis für beide Bände,
welche nicht getrennt werden)

f. 8. 6 kr. Riblr. 5.
Ein ſo klaſſiſches Werk wie das obige, in welchem der Verfaſſer die reichen

Fräüchte langjahrigen raſtloſen Forſchens niedergelegt hat, ohne bis jetzt die Ehre ei
ner ſolchen muhſeligen Arbeit mit einem Nachfolger zu theilen, bedarf keiner weiteren
Empfehlung beſonders wenn es wie hier den Freunden der Literatur in durchaus
verbeſſerter und vervollkommneter Geſtalt dargeboten wird; wir ziehen es daher vor,
uns auf die einfache Anzeige ſeines Erſcheinens zu beſchranken.

NBEUBER AT I AS
DERGANZTZENERDE

naoh den neuesten Bestimmungen für
Zeitungsleser, Kauf- u. Geschäftsleute jeder Art,

Gymnasien und Schulen,
mit besonderer Rücksieht

auf die geographischen Werke
von

Dr. C. G. D. Stein,
ehemaligem Professor Ritter etc. in Berlin.

Twei u. zwanzigste vermehrte u. verbesserte Auflage.
Ia 27 Charten, grösstentheils neu entworfen u. gezeichnet von A. H. Köhler,
A. Leutemann, Mublert, Riedig, Streit, und gestochen von I.

Leutemann, nebst 7 histor., Zeittafeln nnd statist, Tabellen und
Uebersichten. Gr. Pol.

Leipzig, 1844.J. C. Hinröchkssche Bach- und Landchartenbandlung.
4 Thlr.Für den innern Werth dieſes Atlaſſes burgen die Namen der bewahrten Männer

welche die einzelnen Charten nach den beſten Hulfsmitteln bearbeitet haben aber auch
auf die äußere Ausſtattung iſt die größte Sorgfalt verwendet worden.

In dieſer Auflage ſind die Blatter: Niederlande und Belgien, Deutſch
land, Däänemark, die Europäiſche Turkei, Griechenland und die joniſchen
Jnſeln nach Originalcharten ganz neu entworfen, gezeichnet und geſtochen worden.
Auch die 7 beigegebenen Zeittafeln u. ſtatiſt. Tabellen ſind durch Herrn Profeſſor
Dr. Wagner ganz umgearbeitet worden.

Einen Lehrling auswärtiger Eltern fucht
der Schneidermeiſter Schöne, Leipziger
Straße Nr. 283.

Mittwoch den 12. März Volks
mung in Stumsdorf um

r.

Gute Zant-Corinthen pr. t 38, Sgr.
empfiehlt Auguſt Gutezeit.

Fur mein Materialwaaren-Geſchaft ſuche
ich zu Oſtern einen Lehrling.

Auguſt Gutezeit.
20 Centner ſehr langwachſender Weide-

Kleeſaamen, wie auch einige Wispel Eſpar-
ſette-Saamen ſind zu verkaufen bei Wolff
in Naundorf im Mangfäeldſchen.

Nachweiſung.
Zwei Erzieher- Stellen in deutſch ruſ

ſiſchen Hauſern, die eine in Kurland, die
andere im tiefern Rußland, weiſet der Un
terzeichnete nach, der, da die Häuſer ihm
nahe befreundet ſind, genaue Auskunft uber
dieſelben geben kann, und die Herren, wel-
che zur Annahme ſolcher Stellen geneigt
waären, bittet, ſich zunachſt brieflich
an ihn zu wenden. Außer den gewoöhr-
lichen Schulkenntniſſen von Litteraten wird
Franzöſiſch und Muſik, auch wohl Eng-
liſch, gewunſcht, doch ſollen die beiden letz
teren Gegenſtände bei anderweitig hervor-
tretenden Leiſtungen nicht unerläßliche Bedin
gung ſein.

Farnſtädt bei Querfurt,
den 28. Febr. 1845.

Hindorf, Prediger.

Dem Ehrenmanne, Herrn von Land-
wuüſt auf Niemberg bei Halle, welcher
eine Anzahl Paſſagiere bei der am 27. Fe
bruar ſteckengebliebenen Fahrt des Cöthner
Zuges, wo durch die unverantwortliche
Nachlaſſig keit des Zuafuüührers, des Jnge-
nieurs und Bahn-Jnſpectors, ſämmtliche
Paſſagiere in der Nacht, nachdem der Tag
nutzlos verſchwendet worden war, im Stich
gelaſſen wurden ſo gaſtfrei aufnahm und
des andern Tages ſogar nach Halle fahren
ließ, ſagt der Unterzeichnete, im Namen
Aller, ſeinen herzlichſten und innigſten
Dank.

Leipzig, den 1. März 1845.
Theodor Foerſter

aus Hoch heim.

Der heutigen Nummer des Couriers liegt das neueſte Verzeichniß von Blumen-Sämereien bei,
welche in Commiſſion zu beziehen ſind von Ferdinand Stahlſchmidt in Halle.
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